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Aktionsbündnis  gegen Stuttgart 21 · Dr. Eisenhart von Loeper ·
Hinter Oberkirch 10 · 72202 Nagold

Herrn Professor Dr. Dr. Utz-Hellmuth Felcht 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG 

c/o One Equity Partners Europe

Taunusanlage 21
60325 Frankfurt am Main
8. Dezember 2016
Ergänzende Aspekte für die Entscheidung des Aufsichtsrats der DB AG am 14. Dezember 2016 zu Stuttgart 21

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Felcht,

zwar halten viele das Projekt Stuttgart 21 für eine politisch entschiedene Sache. Dabei wird aber nach meiner Einschätzung verkannt, dass S 21 aus zwingenden Rechtsgründen umkehrbar ist – wie selbst das Bundeskanzleramt mir gegenüber für den Fall weiterer Kostensteigerungen anerkannt hat (Schriftsatz vom 2.06.2015, S. 15, UIG-Verfahren vor VG Berlin). Und weil über  S 21 nur im Einklang mit der Rechtslage entschieden werden kann und darf, bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich diesen zentralen Aspekt -  ergänzend zu unserem Schreiben vom 1.12.2016 -  konkretisieren möchte:

Vorstand und Aufsichtsrat der DB AG sind m.E. verpflichtet, der  DB AG durch die anstehende Entscheidung über Stuttgart 21 keinen sicheren Vermögensschaden zuzufügen, weil dies das Aktienrecht und das Strafrecht verbieten (siehe die Belege unter (1) des Schreibens  vom 1.12.2016):  


1.  Der Umstieg aus S 21 ist eine solche Schadensvermeidung, weil  beim Weiterbau von S 21 etliche Milliarden Euro Mehrkosten entfallen werden -  das zeigt der jetzige Sachstand 


a) aufgrund eigener Kostenberechnung der Bahn von 6,511 Mrd. Euro. Hier sind aber eine Vielzahl Risiken, so auch die Risiken im Anhydrit, gemäß Gutachten KPMG / Basler nicht einberechnet. Beim Umstieg würden 1,8 Mrd. Euro für bisherige Planungs- und Vertragsabbruchskosten angerechnet, dazu – auf Basis der Bahnberechnung -  weitere 1,85 Mrd. Euro. Das würde  Umstiegskosten von 3,65 Mrd. Euro ergeben (vgl. Übersicht Dr. Vieregg). 6,511 Mrd. Euro  Projektkosten,  vermindert um die Umstiegskosten von 3,650 Mrd.Euro bedeuten eine Ersparnis durch den Umstieg in Höhe von  2,9 Mrd. Euro.     
                                                                                     
In dieser Höhe würde also bereits ein Vermögensschaden vermieden,  würde  man für den Umstieg der Kostenberechnung der Bahn folgen.

Die DB AG wendet dagegen noch ein:


· sie wolle um 524 Mio. Euro „gegensteuern“. Das ist aber nicht untermauert, wie der BRH (S. 9) und KPMG / Basler (S. 28 und S. 131) gleichermaßen kritisieren. Dieser Weg ist außerdem schon vor 7 Jahren durch damals ebenso spekulativ behauptete „Einsparpotentiale“ von 891 Mio. Euro fehl geschlagen.


· Die DB AG gesteht zwei Jahre Bauzeitverzögerung ein, die sie vermindern will, obwohl die Schwierigkeiten in den Tunnelbauten noch bevorstehen, wie KPMG / Basler bekräftigen (Inbetriebnahme taxiert unter noch unsicheren Bedingungen Dez. 2022 bis Dez. 2024) - der BRH stellt daher treffend  zumindest Mehrkosten von 300 Mio. Euro fest, so dass die Ersparnis des Umstiegs nach derzeitigem Sachstand der Bahn auf 3,2 Mrd. € steigen würde.

b) Legt man die Kostenberechnung des Bundesrechnungshofs vom 8.09.2016 zugrunde, wird die DB AG im Falle des Weiterbaus von S 21 zumindest mit 8,1 bis 8,5 Mrd. € belastet (siehe unser Schreiben vom 1.12.2016, S. 5 h), vermindert um Umstiegskosten von 3,65 Mrd. € folgt daraus eine Ersparnis durch den Umstieg von 4,45 bis 4,85 Mrd. Euro. Nach dem BRH ließe sich also – selbst bei Weglassung der den Bundeshaushalt belastenden Herstellungskosten von 1 Mrd. Euro - in dieser Höhe ein sicherer Vermögensschaden vermeiden.


Erhebliche sonstige Risiken, die der BRH ausdrücklich erwähnt,  wie eine „intensive Aufrüstung“ des Bahnhofs wegen zu geringer Kapazität oder Mehrkosten wegen Auflagen infolge der regelwidrig starken Neigung der Gleise und Bahnsteige, deren Betriebsgenehmigung noch offen sei, sind darin noch nicht enthalten.

c) Die Kostenermittlung von KPMG / Basler prüft nur den T & K-Bericht und beruht auf den Daten der Bahn, bestätigt zwar insoweit deren  Berechnung (rund 6,4 bis 6,7 Mrd. €), unterlässt aber im wesentlichen eigene Recherchen und macht den wesentlichen Vorbehalt, nicht aussagen zu können, „ob uns alle beurteilungsrelevanten Informationen und Nachweise zugänglich gemacht wurden“ (S. 11). Kritisiert werden die nicht erfassten Risiken, welche die Bahn nach ihrem nicht überprüfbaren Ermessen mit unter 50 % veranschlagt. 

Der Bericht trifft seine Aussagen auf Basis des Kenntnisstandes zum GWU und Inbetriebnahmezeitpunkt als „bestmögliche Schätzung“ (S.11). Aus alledem lässt sich gerade nicht ableiten, dass der Finanzierungsrahmen von 6,5 Mrd. Euro eingehalten werden kann. 
2. Wie Sie wissen, erstreckt sich Ihre Überwachungaufgabe dem Vorstand gegenüber auch auf den Maßstab der Rechtmäßigkeit und der Zweckmäßigkeit der Führung des Bahnkonzerns – hier muss ein Vergleich zwischen Weiterbau und Umstieg von S 21(siehe Ziffer (1) unseres Schreibens vom 1.12.2016) einbezogen werden. Insoweit erweist sich das Thema Anhydrit nach dem vom Aufsichtsrat eingeholten Bericht von KPMG / Basler als von großer Bedeutung:

a) Die Bahngutachter stellen S. 52 „bei jedem Tunnel im Anhydrit“ – das sind bei Stuttgart 21 auf eine Strecke von 15 km – „ein im Ingenieurbau unüblich großes Risiko für die Betriebstauglichkeit“ fest (S. 7 unseres Schreibens vom 1.12.2016). Die Folgen sind u.a.


·  Tunnelbohrungen durch Anhydrit führen oft zu Quellungsschäden mit notwendigen Reprofilierungen und Kostenfolgen ( BRH  S. 8, KPMG/B. S. 45). 


· Der Kostenfaktor eines Anhydritquellens um 10 cm wird je Einzelereignis mit 195 Mio. € veranschlagt, die dramatischere Folge für die Allgemeinheit ist die Sperrung des täglichen Verkehrsweges durch langfristige Sanierungsarbeiten.

· Der Stuttgarter Wagenburg-Tunnel mit Anhydrit auf 450 m Länge hat immer wieder Sanierungsarbeiten erfordert und sich um 103 cm angehoben, der Autobahn-Tunnel Leonberg – 500 m im Anhydrit – musste gleichfalls vielfach saniert werden, die nächste große Sanierung ist für 2017 bis 2021 vorgesehen. 

· Wenn Sohlhebungen bis über 10 cm  laut KPMG / Basler  im Tunnel Stuttgart - Feuerbach mit 4,5 bis 13,5 % Eintrittswahrscheinlichkeit drohen und sich über viele Monate oder über Jahre hinweg verkehrsverhindernd auswirken – mit Potential  für 100 Jahre - , erscheint dies nicht hinnehmbar.

· Erschwerend kommt die durch quellfähigen Anhydrit stetige Gefahrenlage hinzu, dass bereits Verschiebungen des Gleisfeldes zwischen 7 und 15 mm zur Entgleisung von Zügen führen können. Es müsste also täglich – und dies auf die gesamte Nutzungsdauer – eine Schienenprüfung auf etwaige Gleislagenfehler erfolgen. Die lebensgefährlichen Risiken, dass die Schienenprüfung unterlassen sein könnte, erscheinen jedoch für Bahnreisende unzumutbar.

b) Rechtliche Bedenken sind dagegen zu erheben, dass es mit dem Grundgesetz zu vereinbaren wäre, die in ihrem Ausmaß schwer abschätzbaren und bautechnisch nicht vermeidbaren Schadensfolgen des Tunnelbaus im Anhydrit mit unüblich großen Risiken der Betriebstauglichkeit durch den Weiterbau von S 21 zu tolerieren. Denn  Art. 87 e Absatz 4 Grundgesetz verlangt, dass der Bund – also auch die dem Bund gehörige  Bahn - „gewährleistet, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienenverkehrs der Eisenbahnen des Bundes … Rechnung getragen wird.“ Genau diese Gewährleistung  würde mit dem Tunnelbau von Stuttgart 21 im Anhydrit auf Dauer untergraben. 


· Zivilrechtlich werden Altlasten im Boden nach der Rechtsprechung (siehe BGHZ 52, 52 ff. und OLG München, NJW 1995, 2566 mit Nachweisen sowie Palandt-Weidenkaff, BGB,73. Aufl., § 434 Rn 62) als „Mangel“ im Sinne eines Sachverhalts  verstanden, „dass der Boden und der Untergrund eines Grundstückes mit Stoffen belastet ist, die Gesundheit und Umwelt gefährden“. Das betrifft im  Kaufvertragsrecht die Gewährleistung. Sie wäre beim Risiko möglicher Quellwirkungen des Anhydrit und daraus entstehender Hebungen des Bodens nicht erfüllt.


· Verfassungsrechtlich und eisenbahnrechtlich ist der Wortsinn „gewährleistet“ nicht anders zu verstehen, dass eine staatliche Garantie für die Sicherung des Schienenverkehrs gegeben wird, die quellfähiges Anhydrit mit allen Folgewirkungen der unüblichen Risiken des Sanierungsbedarfs und der Streckensperrung vermeidet.

c) Unabhängig von der Frage der Verfassungswidrigkeit eines Neubaus des Stuttgarter Bahnknotens durch 15 km im Anhydrit, ist insoweit auch die  Zweckmäßigkeit des Vorstandshandelns zu überwachen. Angesichts der beschriebenen Gefahren durch Anhydrit in vier Stuttgarter Tunneln, die das Bahnprojekt nach sich ziehen würde, lässt sich feststellen:

Es ist nicht zweckmäßig, dem Wohl der Allgemeinheit in der Stuttgarter  Metropolregion mit ihrem hohen Verkehrsbedarf dadurch dauerhaft zu schaden, dass ein „unüblich hohes Risiko für die Betriebstauglichkeit“, das bautechnisch nicht lösbar ist, eingegangen wird. Ein Umstieg auf Alternativen zu S 21 erscheint auch deshalb unerlässlich.

3. Im Ergebnis ist der Umstieg auf Vorschläge, wie Sie Ihnen mit dem Konzept Umstieg 21 vorliegen, der einzige Weg, um den Maßstab der Wirtschaftlichkeit, der Rechtmäßigkeit 

und der Zweckmäßigkeit des Vorstandshandelns anzuwenden und zugleich die Vermögensbetreuungspflicht für den Bahnkonzern nicht zu verletzen.
Allein dadurch lässt sich nach unserer Überzeugung sicherstellen, dass die Angelegenheit zu einem allseits konstruktiven und einvernehmlichen Abschluss gebracht werden kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn dies gelingt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eisenhart von Loeper
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